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Es kann heute natürlich nicht der Fall sein, ein abgerundetes Bild der Möglich-
keiten, in Bezug auf die Eingliederung der verschiedenen Gebiete der bildenden
Kunst in diese geplante Ausstellung, zu geben. Der Zentralvorstand hält es aber
für seine Pflicht, die Mitglieder über den jeweiligen Stand der Vorarbeiten, den
Verhandlungen, den Vorschlägen und verschiedenen Wünschen hinsichtlich des

gegebenen Themas, zu orientieren. Es ist nicht verwunderlich, wenn bei der
Künstlerschaft ein brennendes Interesse vorhanden ist, wie wohl die Landes-
ausstellung diese Seite der kuturellen Situation in der Schweiz zu behandeln gewillt
ist. Wie aus der letzten Nummer der Schweizer /Gm.st zu vernehmen war, sind zwei
Künstlerkomitees an der Arbeit, Programme und Wegleitungen aufzustellen, in
Verbindung mit der Leitung der Landesausstellung. Diese selbt wünscht auf dem
Gebiete der bildenden Kunst in dem Sinne etwas neues zu machen gegenüber den
früheren Landesausstellungen, dass Malerei und Plastik, d. h. die dekorative Kunst,
in der Ausstellung selbst zur Anwendung kommen. Die dekorative Kunst soll also
die ganze Veranstaltung durchdringen. Wenn wir auf die Landesausstellung 1914
in Bern zurückgreifen, so war dort der « Salon » d. h. die Nationale Kunstausstel-
lung, angegliedert gewesen. In Zürich 1939 ist dies nicht der Fall. Nun ist aber
dafür eine Ausstellung schweizerischer Kunst vorgesehen im Kunsthause Zürich.
Denn naturgemäss ist von der Künstlerschaft nur der kleinere Teil in der Lage,
sich mit dekorativer Kunst ausschliesslich zu beschäftigen. Aber der Maler z. B., der
überhaupt nur das Tafelbild pflegt, wird durch diese Ausstellung im Kunsthaus zu
seinem Rechte kommen können, dabei sollen da auch Werke der dekorativen Kunst
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